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Art. 4 Qualifikationsrichtlinie: Prüfung der
Tatsachen und Umstände

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten können es als Pflicht des Antragstellers betrachten, so schnell wie möglich
alle zur Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte
darzulegen. Es ist Pflicht des Mitgliedstaats, unter Mitwirkung des Antragstellers die für den Antrag
maßgeblichen Anhaltspunkte zu prüfen.

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Anhaltspunkten gehören Angaben des Antragstellers zu Alter und
familiären und sozialen Verhältnissen — auch der betroffenen Verwandten —, Identität,
Staatsangehörigkeit(en), Land/Ländern und Ort(en) des früheren Aufenthalts, früheren
Asylanträgen, Reisewegen und Reisedokumenten sowie zu den Gründen für seinen Antrag auf
internationalen Schutz und sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen zu diesen Angaben.

(3) Die Anträge auf internationalen Schutz sind individuell zu prüfen, wobei Folgendes zu
berücksichtigen ist:

a) alle mit dem Herkunftsland verbundenen Tatsachen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über
den Antrag relevant sind, einschließlich der Rechts- und Verwaltungsvorschriften des
Herkunftslandes und der Weise, in der sie angewandt werden;

b) die maßgeblichen Angaben des Antragstellers und die von ihm vorgelegten Unterlagen,
einschließlich Informationen zu der Frage, ob er verfolgt worden ist bzw. verfolgt werden könnte
oder einen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. erleiden könnte;

c) die individuelle Lage und die persönlichen Umstände des Antragstellers, einschließlich solcher
Faktoren wie familiärer und sozialer Hintergrund, Geschlecht und Alter, um bewerten zu können, ob
in Anbetracht seiner persönlichen Umstände die Handlungen, denen er ausgesetzt war oder
ausgesetzt sein könnte, einer Verfolgung oder einem sonstigen ernsthaften Schaden
gleichzusetzen sind;

d) die Frage, ob die Aktivitäten des Antragstellers seit Verlassen des Herkunftslandes
ausschließlich oder hauptsächlich aufgenommen wurden, um die für die Beantragung von
internationalem Schutz erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit bewertet werden kann,
ob der Antragsteller im Fall einer Rückkehr in dieses Land aufgrund dieser Aktivitäten verfolgt oder
ernsthaften Schaden erleiden würde;

e) die Frage, ob vom Antragsteller vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er den Schutz
eines anderen Staates in Anspruch nimmt, dessen Staatsangehörigkeit er für sich geltend machen
könnte.

(4) Die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften
Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht
war, ist ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung begründet
ist bzw. dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stichhaltige
Gründe sprechen dagegen, dass der Antragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem
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solchen Schaden bedroht wird.

(5) Wenden die Mitgliedstaaten den Grundsatz an, wonach der Antragsteller seinen Antrag auf
internationalen Schutz begründen muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Unterlagen
oder sonstige Beweise, so bedürfen diese Aussagen keines Nachweises, wenn

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu begründen;

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für
das Fehlen anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde;

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den
für seinen Fall relevanten, verfügbaren besonderen und allgemeinen Informationen nicht in
Widerspruch stehen;

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühestmöglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei
denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; und

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist.
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